
Amtsblatt des Saarlandes vom 4. September 20081398

Verordnungen

335 Verordnung
 zur Ausführung des Saarländischen Kinder-
 betreuungs- und -bildungsgesetzes
 (Ausführungs-VO SKBBG)

Vom 2. September 2008

Aufgrund des § 9 Abs. 1 des Saarländischen Ausfüh-
rungsgesetzes nach § 26 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch — Saarländisches Kinderbetreuungs- und 
-bildungs gesetz (SKBBG) — vom 18. Juni 2008 
(Amtsbl. S. 1254) verordnet die Landes re gie  r ung:

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Tageseinrichtungen für 
Kinder, die von Trägern im Sinne des § 8 Abs. 1 betrie-
ben werden.

(2) Tageseinrichtungen für Kinder sind Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Kinderhorte, altersgemischte Ta-
geseinrichtungen und integrative Tageseinrichtungen 

für Kinder; dazu gehören auch kombinierte und inte-
grierte sozialpädagogische Einrichtungen der Ganz-
tagsbetreuung von Kindern im Kinderkrippen-, Kin-
dergarten- und Kinderhortalter:

1. Kinderkrippen bieten ein Angebot für Kinder bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr.

2. Kindergärten bieten ein Angebot für Kinder vom 
vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulein-
tritt.

3. Kinderhorte bieten ein Angebot für Kinder im 
Schulalter.

4. Altersgemischte Tageseinrichtungen für Kinder 
stellen von ihrer Angebots- und Altersstruktur her 
Kombinationen der in den Nummern 1 bis 3 be-
schriebenen Kindertageseinrichtungen dar. In sol-
chen Einrichtungen ist die Bildung von Gruppen 
mit erweiterter Altersmischung möglich, in denen 
Kinder von null bis sechs Jahren oder Kinder von 
drei bis zwölf Jahren in einer Gruppe betreut wer-
den. In besonderen Ausnahmefällen können auch 
andere Altersmischungen zugelassen werden.

5. Integrative Tageseinrichtungen für Kinder sind Ta-
geseinrichtungen nach Nummern 1 bis 4, die pro 
Gruppe in der Regel bis zu einem Drittel von Kin-
dern, mindestens aber von drei Kindern, die von 
einer Behinderung betroffen oder bedroht sind, be-
sucht werden.

III. Amtliche Bekanntmachungen  
Bekanntmachungen von Gerichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421
Bekanntmachungen von Liquidationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424
Bekanntmachungen von Banken und Sparkassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1424
Bekanntmachungen von öffentlichen Ausschreibungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425
Sonstige Bekanntmachungen  
 ●  Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  . . . . . . 1430
 ●  Bekanntmachung über eine Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Klinikum Merzig 

gGmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430
 ●  Satzung zur Änderung der Satzung der Zusatzversorgungskasse des Saarlandes. Vom 11. Dezember 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430
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Abschnitt 2
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit,

Integration

§ 2
Allgemeines

(1) Für die Sicherstellung der Erziehungs-, Bildungs- 
und Betreuungsarbeit in Kindertageseinrichtungen ist 
deren Träger verantwortlich.

(2) Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen 
Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Bil-
dungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bil-
dungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, 
Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken so-
wie zu Integration zu befähigen. Eine angemessene 
Erziehung, Bildung und Betreuung ist durch den Ein-
satz von ausreichend qualifiziertem Personal sicherzu-
stellen.

§ 3
Aufgaben der Erzieher und Erzieherinnen

(1) Erzieher und Erzieherinnen gestalten den Alltag in 
der Kindertageseinrichtung als verlässliche Bildungs-
partner so, dass Kinder in der Gemeinschaft anregende 
Lerngelegenheiten erhalten. Sie regen täglich Spiele 
an, bei denen Kinder selbstbestimmt mit allen Sinnen 
lernen. Gemeinsam mit diesen entwickeln sie aus kon-
kreten Anlässen Projekte und stoßen Themen an, die 
für die Entwicklung der Kinder bedeutsam sind. Die 
regelmäßige und gezielte Beobachtung einzelner Kin-
der und der Kindergemeinschaft gehören ebenfalls zu 
den Aufgaben der Erzieherinnen und Erzieher. Zur Re-
flexion des Bildungsprozesses und als Grundlage für 
pädagogische Impulse sowie für Elterngespräche ist 
eine systematische Dokumentation dieser Beobach-
tungen unerlässlich.

(2) Für die ansonsten in der Kindertageseinrichtung 
nach § 11 Abs. 1 eingesetzten Fachkräfte gilt Absatz 1 
entsprechend.

§ 4
Zusammenarbeit zwischen Erziehern,

Erzieherinnen und Erziehungsberechtigten

(1) Erzieher und Erzieherinnen gehen aktiv auf die 
Erziehungsberechtigten zu und laden diese zur Mit-
arbeit in der Kindertageseinrichtung ein. Sie erläutern 
den Erziehungsberechtigten ihre Konzeption, machen 
die tägliche Arbeit durch anschauliche Dokumentation 
nachvollziehbar und zeigen konkrete Mitwirkungs-
möglichkeiten auf.

(2) Über die Entwicklung und Lernfortschritte der 
Kinder finden in regelmäßigen Abständen Gespräche 
mit den Erziehungsberechtigten statt. Diese eröffnen 
den Erziehern, den Erzieherinnen und den Erziehungs-
berechtigten die Möglichkeit, gemeinsame, gezielte 
und abgestimmte Anregungen für die Kindertagesein-
richtung und für die Erziehungsberechtigten selbst zu 
erarbeiten.

(3) Für die ansonsten in der Kindertageseinrichtung 
nach § 11 Abs. 1 eingesetzten Fachkräfte gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend.

§ 5
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule

(1) Dem Bereich des Kindergartens in einer Kinderta-
geseinrichtung folgt die Grundschule als nächste Stufe 
des Bildungswesens. Kindergärten und Grundschulen 
sollen pädagogisch und organisatorisch eng zusam-
menarbeiten. Der konkrete Übergang wird von dem 
Kindergarten und der Grundschule gemeinsam vorbe-
reitet. Die Kinder lernen die Grundschule als künftigen 
Lern- und Lebensort kennen.

(2) Zur Gestaltung des Übergangs gehören neben der 
intensiven Vorbereitung der Kinder im letzten Kinder-
gartenjahr (1. August bis 31. Juli) vor der Einschulung 
insbesondere:

1. eine kontinuierliche gegenseitige Information über 
die Bildungsinhalte, Methoden und Konzepte in 
beiden Institutionen,

2. regelmäßige gegenseitige Hospitationen, 

3. die Benennung fester Ansprechpersonen in beiden 
Institutionen,

4. gemeinsame Informationsveranstaltungen für die 
Erziehungsberechtigten,

5. gemeinsame Besprechungen zur Gestaltung des 
Übergangs in die Grundschule,

6. gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

§ 6
Integration von Kindern mit einer Behinderung

(1) Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder 
bedroht sind, sollen in die Kindertageseinrichtungen 
aufgenommen werden.

(2) Die Integrationsmaßnahmen erfolgen auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen kindbezo-
gen in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten 
und den sonstigen an der Behandlung und Förderung 
beteiligten Stellen.

Abschnitt 3
Planung und Betrieb

§ 7
Entwicklungsplanung

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ermitteln in Zusammenarbeit mit den zugehörigen Ge-
meinden, den Trägern nach § 8 Abs. 1 und den sons-
tigen Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssitu-
ation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, 
den Bedarf an Plätzen für Kinder in Kindertagesein-
richtungen. Sie berücksichtigen die vorhersehbare Be-
darfsentwicklung und beschreiben die erforderlichen 
Maßnahmen in einem Entwicklungsplan, der mit dem 
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur 
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abzustimmen und alle drei Jahre fortzuschreiben ist. 
Der Entwicklungsplan ist dem Ministerium bis zum 
15. September für die Folgejahre zur Abstimmung vor-
zulegen. 
(2) In den Entwicklungsplänen der örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe ist der jeweilige Zeitpunkt 
der Errichtung und Erweiterung der Einrichtungen 
nach Dringlichkeitsstufen festzulegen. Die Aufnahme 
einer Einrichtung in den Entwicklungsplan bedarf der 
Zustimmung der betroffenen Gemeinde. Bei der Stand-
ortplanung von Kinderkrippen, Kindergärten und Kin-
derhorten soll die räumliche Nähe zueinander und zu 
bestehenden Schulen und sonstigen Einrichtungen der 
Jugendhilfe angestrebt werden. 

§ 8
Trägerschaft

(1) Kindertageseinrichtungen können von Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe, kommunalen Gebietskör-
perschaften sowie von den anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe und von anderen, durch das örtlich 
zuständige Jugendamt anerkannten, Trägern betrieben 
werden. 
(2) Darüber hinaus gilt Folgendes:
1. Das örtlich zuständige Jugendamt stellt jeweils fest, 

ob ein Träger der freien Jugendhilfe bereit und in 
der Lage ist, die geplante Kindertageseinrichtung 
zu schaffen.

2. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe, so 
hat das örtlich zuständige Jugendamt die Gemein-
den anzuregen, gemäß § 5 Abs. 1 des Kommunal-
selbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Novem-
ber 2007 (Amtsbl. S. 2393), in der jeweils geltenden 
Fassung Kindertageseinrichtungen zu schaffen und 
zu unterhalten. Erstreckt sich nach dem Entwick-
lungsplan das Einzugsgebiet einer Kindertagesein-
richtung auf mehrere Gemeinden und ist nach 
Feststellung des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 
ein geeigneter Träger der freien Jugendhilfe nicht 
vorhanden, so wirkt er darauf hin, dass die be tei lig-
ten Gemeinden die Errichtung und den Betrieb der 
Kindertageseinrichtung im Wege der kommunalen 
Zusammenarbeit übernehmen.

§ 9
Räumliche Anforderungen

(1) Die Lage, das Gebäude, die Räumlichkeiten, die 
Außenanlagen und die Ausstattung der Kinderta-
geseinrichtungen müssen baulich, funktionell und aus-
stattungsmäßig so beschaffen sein, dass eine den Kin-
dern angemessene Förderung, Bildung und Betreuung 
möglich ist.
(2) Das Nähere regelt das Ministerium für Bildung, 
Familie, Frauen und Kultur durch Verwaltungsvor-
schriften. Bis zu deren Erlass finden die in den Verwal-
tungsvorschriften zum Gesetz zur Förderung der vor-
schulischen Erziehung vom 6. Juli 1988 (GMBl. Saar 
S. 174) und in den Richtlinien zur Wahrnehmung der 

Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen durch das Landesjugendamt gem. 
§§ 45–48 a SGB VIII vom 17. August 2001 (Amtsbl. 
S. 1812) zu den räumlichen Gegeben heiten getroffenen 
Regelungen weiterhin Anwendung. 

Abschnitt 4
Gruppengrößen und Personal

§ 10
Gruppengrößen

(1) Kindertageseinrichtungen sollen in der Regel an 
einem Standort mindestens zwei und maximal sechs 
Gruppen umfassen. Soweit ausschließlich Kinder unter 
drei Jahren betreut werden, soll die Kindertagesein-
richtung in der Regel maximal vier Gruppen umfassen. 
Mehrere Standorte können organisatorisch zu einer 
Gesamteinrichtung zusammengefasst werden.
(2) In Kindergärten soll eine Gruppe in der Regel min-
destens 20, aber nicht mehr als 25 Kinder umfassen.
(3) In Kinderkrippen soll eine Gruppe in der Regel 
mindestens acht, aber nicht mehr als zehn Kinder um-
fassen.
(4) In Kinderhorten soll eine Gruppe in der Regel min-
destens 15, aber nicht mehr als 20 Kinder umfassen.
(5) In altersgemischten Einrichtungen für Kinder soll 
eine Gruppe mit erweiterter Altersmischung, soweit 
Kinder im Alter von null bis sechs Jahren betreut wer-
den, 15 Kinder, soweit Kinder im Alter von 18 Mona-
ten bis sechs Jahren betreut werden, 18 Kinder, und so-
weit Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren betreut 
werden, 20 Kinder umfassen.
(6) In integrativen Einrichtungen soll eine Gruppe in 
der Regel zehn Kinder ohne Behinderung und fünf 
Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder be-
droht sind, umfassen.

§ 11
Personal

(1) Fachkräfte im Sinne des § 3 Abs. 3 des Saarlän-
dischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes sind 
in der Regel:
1. in Kinderkrippen: Sozialpädagogen und Sozialpä-

dagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
sowie Personen mit einem vergleichbaren Studien-
abschluss, Erzieher und Erzieherinnen, Kinderkran-
kenpfleger und Kinderkrankenschwestern sowie 
Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen mit staatli-
cher Anerkennung,

2. in Kindergärten: Sozialpädagogen und Sozialpä-
dagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
sowie Personen mit einem vergleichbaren Studien-
abschluss, Erzieher und Erzieherinnen sowie Kin-
derpfleger und Kinderpflegerinnen mit staatlicher 
Anerkennung,

3. in Kinderhorten: Sozialpädagogen und Sozialpä-
dagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
sowie Personen mit einem vergleichbaren Stu-
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dienabschluss, Erzieher und Erzieherinnen mit 
staatlicher Anerkennung.

(2) Soweit die Leitung einer Kindertageseinrichtung 
und die Gesamtleitung nach § 3 Abs. 5 des Saarlän-
dischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes über 
einen sozialwissenschaftlichen Hochschulabschluss 
verfügen sollen, gilt diese Voraussetzung als erfüllt, 
wenn der Abschluss mindestens an einer Fachhoch-
schule erworben wurde.
(3) In Kindertageseinrichtungen mit mindestens 
zwei Gruppen ist der Einsatz eines Erziehers bezie-
hungsweise einer Erzieherin im Anerkennungsjahr 
als 0,5 Fachkraft unter Anrechnung auf den Personal-
schlüssel gemäß § 3 Abs. 4 des Saarländischen Kin-
derbetreuungs- und -bildungsgesetzes nach § 13 bezu-
schussungsfähig.
(4) § 3 Abs. 3 Satz 2 des Saarländischen Kinderbetreu-
ungs- und- bildungsgesetzes gilt für Kindertagesein-
richtungen mit der Maßgabe, dass Beschäftigungs-
verhältnisse von Kinderpflegern, Kinderpflegerinnen, 
Krankenpflegern und Krankenschwestern, die bereits 
vor dem 1. August 2008 in einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis zu ihrer Einrichtung standen, 
Bestandsschutz genießen.
(5) Arbeiten Erziehungsberechtigte oder andere Per-
sonen in Kindertageseinrichtungen, die aus einer El-
terninitiative heraus entstanden sind, kontinuierlich 
mit, kann das Landesjugendamt dies auf Antrag bei der 
Festlegung der personellen Ausstattung in der Einrich-
tung berücksichtigen.
(6) Hauswirtschaftliche Kräfte, die im Rahmen der 
Bereitstellung einer gesunden, warmen Mittagsmahl-
zeit in Verbindung mit einem Ganztagsangebot tätig 
sind, sind in dem in § 13 Abs. 1 Satz 2 festgesetzten 
Rahmen bezuschussungsfähig.

§ 12
Freistellungs- und Verfügungszeiten

in Kindertageseinrichtungen, Fortbildung
(1) Die Leitung einer Kindertageseinrichtung ist für 
jede Gruppe mindestens sechs Stunden wöchentlich 
von der Arbeit in der Gruppe freizustellen. Dies gilt 
nicht für Einrichtungen mit nur einer Gruppe. Umfasst 
eine Kindertageseinrichtung mindestens vier Gruppen, 
von denen mindestens eine Gruppe ganztags betreut 
wird, so kann die Leitung ganz von der Arbeit in der 
Gruppe freigestellt werden. 
(2) Mehrere Standorte können organisatorisch zu einer 
Einrichtung mit einer Gesamtleitung zusammengefasst 
werden. Die Freistellung der Gesamtleitung wird auf 
die Freistellung der Standortleitungen angerechnet.
3) Die in der Gruppe eingesetzten Fachkräfte erhal-
ten eine Verfügungszeit von bis zu einem Viertel ihrer 
Arbeitszeit für die Vor- und Nachbereitung der Grup-
penarbeit, die Dokumentation der Entwicklungsfort-
schritte der betreuten Kinder, die Mitwirkung bei der 
Ausbildung und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung un-
tereinander sowie mit den Erziehungsberechtigten, den 
Schulen und anderen Einrichtungen. 

(4) Die Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sollen 
sich regelmäßig fortbilden. Der Träger soll darauf hin-
wirken, dass die Fachkräfte die Möglichkeit erhalten 
in angemessenem Umfang an Fortbildungsveranstal-
tungen teilzunehmen.

(5) Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen sollen die 
Gelegenheit erhalten, an berufsbegleitenden Kursen 
zur Vorbereitung auf die Prüfung im Bildungsgang 
zum staatlich anerkannten Erzieher beziehungsweise 
zur staatlich anerkannten Erzieherin teilzunehmen.

(6) Jeder Kindertageseinrichtung soll es möglich sein, 
ihre Arbeit von einer Fachberatung begleiten zu las-
sen.

Abschnitt 5
Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

§ 13
Betriebskosten 

(1) Betriebskosten im Sinne dieser Verordnung sind 
Sachkosten gemäß Absatz 4 und die für das gemäß 
§ 11 dieser Verordnung und gemäß § 3 Abs. 3 des Saar-
ländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes 
eingesetzte Personal entstehenden Personalkosten. 
Hauswirtschaftliche Kräfte im Sinne des § 11 Abs. 6 
sind innerhalb des Personalschlüssels des § 3 Abs. 4 
des Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungs-
gesetzes im Umfang von einer Stunde pro Tag pro Ein-
richtung pro jedem zehnten ganztägigen Kindergar-
ten- oder Kinderhortplatz beziehungsweise pro jedem 
fünften ganztägigen Krippenplatz bezuschussungsfä-
hig. 

(2) Als Personalkosten im Sinne des Absatzes 1 kön-
nen folgende Kosten in Ansatz gebracht werden:

1. Aufwendungen des Trägers der Einrichtung für die 
Vergütung der Fach- und Hauswirtschaftskräfte 
nach TV-L oder nach vergleichbaren tarifvertrag-
lichen Vergütungsregelungen, einschließlich des 
Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen und des Arbeitgeber-
anteils zur zusätzlichen Altersversorgung,

2. die angemessenen Aufwendungen für die Fortbil-
dung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die 
angemessenen Kosten für die Fachberatung der 
Einrichtung. Als angemessen gelten für die Fort-
bildung pauschal 80,– Euro pro Mitarbeiter bezie-
hungsweise Mitarbeiterin und Jahr sowie für die 
Fachberatung 0,5 Prozent der Personalkosten nach 
Absatz 1. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Perso-
nalkosten gelten als angemessen. 

(4) Bei der Berechnung der laufenden Betriebskosten 
einer Einrichtung bleibt der personelle und sächliche 
Mehraufwand, der sich aus der Förderung von beson-
ders erziehungshilfebedürftigen Kindern beziehungs-
weise von Kindern mit einer Behinderung ergibt, un-
berücksichtigt. Kostenträger für diesen Mehraufwand 
gemäß § 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch bezie-
hungsweise §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozi-
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algesetzbuch bleibt auch bei integrierter Förderung der 
jeweils für den Einzelfall zuständige Jugend- bezie-
hungsweise Sozialhilfeträger. 

(4) Sachkosten sind die angemessenen Aufwendungen 
des Trägers der Einrichtung für die laufende Unterhal-
tung der Einrichtung sowie für das Material, das für 
die Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung notwendig 
ist. Als angemessen gelten 15 Prozent der anerkannten 
Personalkosten.

§ 14
Finanzierung der Betriebskosten

(1) Die angemessenen Personalkosten werden durch 
Eigenleistungen des Trägers, durch Zuschüsse der 
Gebietskörperschaft, bei der das örtlich zuständige Ju-
gendamt errichtet ist, der Gemeinden und des Landes 
sowie durch Beiträge der Erziehungsberechtigten ge-
deckt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Erziehungsberech-
tigte, deren Kinder in einem Kindergarten betreut wer-
den, während des Kindergartenjahres (1. August bis 
31. Juli), das dem Beginn der Schulpflicht ihres Kindes 
unmittelbar vorausgeht, von der Zahlung des Regel-
beitrags freigestellt. Die Kosten hierfür trägt das Land. 
Bei der Berechnung des Regelbeitrags sind die ange-
messenen Personalkosten einer bis zu sechsstündigen 
Betreuung der Kinder pro Tag zu Grunde zu legen. Für 
die Deckung der Personalkosten einer darüber hinaus-
gehenden Betreuung gilt Absatz 1 uneingeschränkt. 

(3) Der Beitrag der Erziehungsberechtigten ist so zu 
bemessen, dass die Summe der Elternbeiträge 25 Pro-
zent der angemessenen Personalkosten nicht übersteigt. 
Hierbei ist in den Fällen des Absatzes 2 der Beitrag der 
Erziehungsberechtigten um den Regelbeitrag zu ver-
ringern. Der Beitragssatz verringert sich für das zwei-
te und jedes weitere Kind einer Familie um jeweils 
25 Prozent. Familien mit geringem Einkommen ist un-
ter den Voraussetzungen des § 90 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch der Beitrag zu ermäßigen oder zu 
erlassen. Entsprechende Anträge sind beim örtlich 
zuständigen Jugendamt zu stellen; die Gebietskörper-
schaft, bei der das örtlich zuständige Jugendamt errich-
tet ist, hat unbeschadet ihrer in dieser Verordnung ge-
regelten Leistungen dem Träger den Ausfallbetrag zu 
erstatten.

(4) Für das Kalenderjahr 2008 gilt Folgendes: 

1. Für den Bereich der Kindergärten gilt:

 a)  Die Erhebung des Elternbeitrages richtet sich 
nach den Absätzen 2 und 3.

 b) Die Eigenleistung des Trägers soll, soweit es 
sich nicht um einen Kindergarten in öffentlicher 
Trägerschaft handelt, in der Regel 13 Prozent 
der angemessenen Personalkosten decken.

 c) Zu den angemessenen Personalkosten der Kin-
dergärten gewährt das Land einen Zuschuss 
in Höhe von 25 Prozent zuzüglich der Summe 
der Regelbeiträge in den Fällen des Absatzes 2. 
Erziehungsberechtigten, deren Kinder vorzei-
tig eingeschult werden, werden vom Land auf 

Antrag die von ihnen in dem Kindergartenjahr, 
das der Einschulung unmittelbar vorausgeht, ge-
leisteten Regelbeiträge erstattet.

 d) Die Gebietskörperschaft, bei der das örtlich 
zuständige Jugendamt errichtet ist, hat durch 
eigene Zuwendungen sicherzustellen, dass ein 
nach Erbringung der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Leistungen verbleibender Restbetrag 
der Personalkosten gedeckt wird. Für die Be-
rechnung dieses Betrages gilt der nach Buchsta-
be c) zu gewährende Zuschuss des Landes als in 
voller Höhe erbracht. Die Gemeinde trägt in den 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hierzu bei.

 e) Die Sachkosten sind vom Träger des Kinder-
gartens zu tragen. Bei Kindergärten in freier 
Trägerschaft soll die Gemeinde in den Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit zur Deckung der Sach-
kosten beitragen.

2. Für den Bereich der Kinderkrippen und Kinderhorte 
gilt:

 a) Die Erhebung des Elternbeitrages richtet sich 
nach den Absätzen 2 und 3.  

 b) Die Eigenleistung des Trägers soll in der Regel 
15 Prozent der angemessenen Personalkosten 
decken. Darüber hinaus trägt er zur Finanzie-
rung der angemessenen Sachkosten bei. Die 
kontinuierliche Mitarbeit von Erziehungsbe-
rechtigten ist auf die Eigenleistung des Trägers 
anzurechnen, wenn sie nach § 11 Abs. 5 bei der 
personellen Ausstattung der Einrichtung berück-
sichtigt wurde.

 c) Zu den angemessenen Personalkosten der Ein-
richtung gewährt das Land einen Zuschuss in 
Höhe von 25 Prozent.

 d) Die Gebietskörperschaft, bei der das örtlich 
zuständige Jugendamt errichtet ist, hat durch 
eigene Zuwendungen sicherzustellen, dass ein 
nach Erbringung der in den Buchstaben a) bis 
c) genannten Leistungen verbleibender Restbe-
trag der angemessenen Personalkosten gedeckt 
wird.

 e) Die Sachkosten sind vom Träger der Einrich-
tung zu tragen. Bei Kinderkrippen und Kinder-
horten in freier Trägerschaft trägt die  Gemeinde 
min des tens 60 Prozent der angemessenen Sach-
kosten nach § 13 Abs. 4. Erstreckt sich das Ein-
zugsgebiet der jeweiligen Einrichtung auf meh-
rere Gemeinden, so ist der Zuschuss von den 
beteiligten Gemeinden gemeinsam aufzubrin-
gen.

(5) Ab dem 1. Januar 2009 wird die Finanzierung der 
Betriebs kosten für alle Kindertageseinrichtungen ein-
heitlich geregelt, eine Unterscheidung nach freien oder 
öffentlichen Trägern sowie nach Kinderkrippen, Kin-
derhorten oder Kindergärten findet nicht mehr statt, es 
gelten folgende Regelungen:

1. Der Elternbeitrag richtet sich nach den Absätzen 2 
und 3.
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2. Zu den angemessenen Personalkosten der Ein-
richtungen gewährt das Land einen Zuschuss von 
26 Prozent. Im Bereich der Kindergärten werden 
auf Antrag im Falle der vorzeitigen Einschulung 
eines Kindes vom Land die von den Erziehungs-
berechtigten in dem Kindergartenjahr, das der Ein-
schulung unmittelbar vorausgeht, geleisteten Re-
gelbeiträge entsprechend Absatz 2 erstattet. 

3. Die Eigenleistung des Trägers soll in der Regel 
13 Prozent der angemessenen Personalkosten ab-
decken. Darüber hinaus trägt er zur Finanzierung 
der angemessenen Sachkosten bei.

4. Die Gebietskörperschaft, bei der das örtlich zustän-
dige Jugendamt errichtet ist, trägt 36 Prozent der 
angemessenen Personalkosten. Des Weiteren hat sie 
durch eigene Zuwendungen sicherzustellen, dass 
ein nach Erbringung der unter den Nummern 1 bis 3 
genannten Leistungen verbleibender Restbetrag der 
angemessenen Personalkosten gedeckt wird.

5. Die Städte und Gemeinden tragen mindestens 
60 Prozent der angemessenen Sachkosten.

(6) Der Trägeranteil nach Nummer 3 wird bis zum 
Kalenderjahr 2013 schrittweise auf 10 Prozent gesenkt 
und der Anteil des Landes entsprechend schrittweise 
auf 29 Prozent erhöht.

§ 15
Investitionskosten 

(1) Investitionskosten für Kindertageseinrichtungen 
sind die angemessenen Aufwendungen für den Neubau, 
Ausbau, Erweiterungsbau, Umbau, die Sanierung und 
den Erwerb eines Gebäudes sowie für die Ersteinrich-
tung. Aufwendungen für den Erwerb und die Erschlie-
ßung des Grundstücks sind keine Investitionskosten im 
Sinne dieser Verordnung. 

(2) Das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und 
Kultur entscheidet gemäß §§ 23, 44 der Haushalts-
ordnung des Saarlandes (LHO) nebst den hierzu er-
gangenen Verwaltungsvorschriften (VV) nach pflicht-
gemäßer Ausübung des Ermessens darüber, welche 
Aufwendungen als angemessen angesehen werden 
können.

§ 16
Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

(1) Der Träger der Kindertageseinrichtung stellt einen 
Finanzierungsplan auf. 

(2) Bei Kindertageseinrichtungen in freier Träger-
schaft sind von dem Träger mindestens 30 v. H. der In-
vestitionskosten als Eigenleistung sicherzustellen. Die 
Gebietskörperschaft, bei der das örtlich zuständige Ju-
gendamt errichtet ist, gewährt für diese Einrichtungen 
einen Zuschuss von mindestens 20 v. H. der Investi-
tionskosten. Die Sitzgemeinde soll sich in den Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit angemessen an den Investi-
tionskosten beteiligen; als angemessen gilt in der 
Regel ein Betrag von 20 v. H. der Investitionskosten. 
Erstreckt sich das Einzugsgebiet der Kindertagesein-

richtung auf mehrere Gemeinden, so ist der Zuschuss 
von den beteiligten Gemeinden gemeinsam aufzu-
bringen. 

(3) Bei Kindertageseinrichtungen, deren Träger eine 
einem Gemeindeverband angehörende Gemeinde oder 
ein Zweckverband ist, gewährt die Gebietskörper-
schaft, bei der das Jugendamt errichtet ist, einen Zu-
schuss von mindestens 30 v. H. der Investitionskosten. 

(4) Das Land gewährt dem Träger nach Maßgabe des 
Landeshaushaltsplans einen Zuschuss in Höhe von 
30 Prozent der Investitionskosten. 

(5) Gebietskörperschaften, die einem Gemeindever-
band angehören und bei denen Jugendämter errichtet 
sind, beteiligen sich lediglich als Sitzgemeinde an den 
anfallenden Kosten; den hierdurch verbleibenden Fehl-
betrag übernimmt der Gemeindeverband. 

(6) Die Gewährung eines Zuschusses zu den Investi-
tionskosten setzt voraus, dass die Gesamtfinanzierung 
des Bauvorhabens gesichert ist und das Ministerium 
für Bildung, Familie, Frauen und Kultur bestätigt, dass 
die Investitionsmaßnahme in Übereinstimmung mit 
dem Entwicklungsplan erfolgt ist und gegen die In-
vestitionsmaßnahme keine Bedenken hinsichtlich Art, 
Ausmaß und Ausführung bestehen.

(7) Träger der freien Jugendhilfe sind dem Land, den 
Gemeinden und den Gebietskörperschaften, bei denen 
das Jugendamt errichtet ist, zur anteilmäßigen Rück-
erstattung gewährter Investitionskostenzuschüsse ver-
pflichtet, wenn die geförderte Kindertageseinrichtung 
innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren anderen Zwe-
cken als dem Betrieb einer Kindertageseinrichtung zu-
geführt wird; der Lauf der Frist beginnt mit der Inbe-
triebnahme der Kindertageseinrichtung. 

(8) Für Maßnahmen, die auf der Grundlage der Richt-
linien zur Förderung von Investitionen im Rahmen 
des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinan-
zierung“ 2008–2013 vom 15. Mai 2008 (Amtsbl. 
S. 1104) gefördert werden, gilt, dass die von dem För-
derprogramm nicht abgedeckten Investitionskosten 
von Seiten des Landes zu 40 Prozent, von Seiten der 
Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken 
zu 30 Prozent und von Seiten der Gemeinden ebenfalls 
zu 30 Prozent getragen werden.

§ 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.

Saarbrücken, den 2. September 2008

Die Regierung des Saarlandes

 Müller Rippel

 Jacoby Für Prof. Dr. Vigener
  Meiser

 Rauber Kramp-Karrenbauer

 Meiser Mörsdorf
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